
Ausschussdrucksache 8/293 

Landtag Mecklenburg-Vorpommern Schwerin, den 26. Juni 2023 

8. Wahlperiode 

Wirtschaftsausschuss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme 

 

von Prof. Dr. Thorsten Schulten, Hans-Böckler-Stiftung 

zur 

öffentlichen Anhörung des Wirtschaftsausschusses am 29. Juni 2023 

 

zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

„Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Vergaberechts“ 



s 

Seite 1 von 13 

 

Prof. Dr. Thorsten Schulten 
Hans-Böckler-Stiftung · Georg-Glock-Straße 18 · 40474 Düsseldorf  

 

Mitbestimmungs-, Forschungs-  

und Studienförderungswerk des  

Deutschen Gewerkschaftsbundes  

Georg-Glock-Straße 18  

40474 Düsseldorf, Germany  

Telefon +49 211 7778-0 

Telefax +49 211 7778-120 

www.boeckler.de  

Geschäftsführung  

Dr. Norbert Kluge  

Stadtsparkasse Düsseldorf  

IBAN DE72 3005 0110 1005 8693 24  

BIC DUSSDEDDXXX  

Konto für Spenden und Förderbeiträge  

IBAN DE89 3005 0110 1007 4634 07  

Steuer-Nr. 5105 / 5895 / 0807  

Verkehrsverbindung  

ab Hauptbahnhof 

U78/79 Richtung Duisburg,  

Arena, Messe Nord bis Golzheimer Platz 

oder Theodor-Heuss-Brücke  

ab Flughafen  

Buslinie 721 bis Nordfriedhof  

L a n d t a g s  

 

Landtag Mecklenburg-Vorpommern 

Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur,  

Energie, Tourismus und Arbeit 

 

- per Email -  

Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf 
 

der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern -  Entwurf eines 

Gesetzes zur Modernisierung des Vergaberechtes – Landtag Mecklen-

burg- Vorpommern Drucksache 8/2084 vom 26.04.2023 

 

 

 
Zusammenfassende Empfehlung: 

 

Mit dem Gesetzentwurf für eine „Modernisierung des Vergaberechtes“ 

möchte die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern sicherstellen, 

dass zukünftig nur noch solche Unternehmen öffentliche Aufträge erhal-

ten, die bei der Auftragsdurchführung ihren Beschäftigten mindestens die 

Löhne und Arbeitsbedingungen garantieren, die in einem Branchen-

tarifvertrag festgeschrieben sind. Mecklenburg-Vorpommern  

folgt damit einem bundesweiten Trend, wonach immer mehr Bundeslän-

der umfassende Tariftreuevorgaben in ihre Vergabegesetze aufneh-

men. Eine grundlegend veränderte Rechtslage in Europa erlaubt dabei, 

die Beschränkungen früherer Vergabegesetze zu überwinden und für alle 

öffentlichen Aufträge die Einhaltung von tarifvertraglichen Standards zu 

verlangen. Damit kann die öffentliche Hand einen wichtigen Beitrag zur 

Stabilisierung und Stärkung der Tarifbindung in Deutschland leisten. 

  

Vor diesem Hintergrund ist der dem Gesetzentwurf der Landesregierung 

von Mecklenburg-Vorpommern für eine „Modernisierung des Vergabe-

rechtes“ uneingeschränkt zu begrüßen. Entscheidend für den Erfolg der 

Gesetzesinitiative ist allerdings, ob es der Landesregierung gelingt, ein ef-

fizientes Umsetzungsverfahren zu entwickeln, dass allen Unternehmen 

und Vergabestellen erlaubt, einen transparenten und anwendungssiche-

ren Weg bei der Umsetzung von Tariftreuevorgaben erlaubt. Hierzu ge-

hört vor allem auch die Einrichtung einer zentralen Informations- und 

Servicestelle beim für Arbeit zuständigen Ministerium, bei dem sich 

Unternehmen und Vergabestelen über die anzuwendenden tarifvertragli-

chen Bestimmungen informieren können, Die Schaffung einer solchen 
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Informations- und Servicestelle sollte in dem Gesetzentwurf unbedingt 

noch ergänzt werden. Um mögliche Wege zur Umgehung des Gesetzes 

zu vermeiden und gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Unterneh-

men zu schaffen, sollte darüber hinaus von der Ausnahmereglung für 

neugegründete Unternehmen Abstand genommen werden. 

 

Schließlich ist ebenfalls zu begrüßen, dass auch zukünftig in Mecklen-

burg-Vorpommern an einem eigenständigen vergaberechtlichen Min-

destlohn festgehalten wird, der überall da wirksam wird, wo keine Tarif-

verträge existieren oder die Tarifverträge nur sehr niedrige Löhne festle-

gen. Allerding wird mit der vorgesehenen Regelung nicht gewährleistet, 

dass ein bestimmter Abstand zum allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn 

erhalten wird. Deshalb sollte als Einstieg ein deutlich höhere Vergabemin-

destlohn von 13,50 Euro gewählt werden. Dieser entspricht auch der un-

tersten vergütungsgruppe des Tarifvertrages der Länder (inklusive Son-

derzahlungen). Letzterer sollte auch die Orientierung für zukünftige An-

passungen des vergaberechtlichen Mindestlohns bilden. 
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Tarifbindung in Mecklenburg-Vorpommern 

 

In den letzten beiden Jahrzehnten ist die Tarifbindung Mecklenburg-Vor-

pommern – wie auch in Deutschland insgesamt – stetig zurückgegangen.1 

Im Jahr 2022 arbeiteten nach den jüngsten Zahlen des Statistischen Bun-

desamtes noch knapp 47 Prozent aller Beschäftigten in Mecklenburg-Vor-

pommern in einem Unternehmen mit Tarifvertrag (Abbildung 1). Da klei-

nere Unternehmen deutlich seltener einen Tarifvertrag anwenden, ist die 

Tarifbindung der Betriebe mit nur 23 Prozent noch einmal deutlich niedri-

ger.  

 

 

Abbildung 1: Tarifbindung nach Bundesländern (2022) 

  

in % der Beschäftigten in % der Betreibe 

  

Quelle: Statistisches Bundesamt, Verdiensterhebung 2022, GENESIS Online-Datenbank  
Tabellen 62361-0520 und 62361-0521 

 

 

 

Die Tarifbindung hat einen erheblichen Einfluss auf die Lohn- und Arbeits-

bedingungen der Beschäftigten.2 Im mittleren Einkommen verdienen Voll-

zeitbeschäftigte im Mecklenburg-Vorpommern pro Monat in Betrieben mit 

Tarifvertrag etwa 770 Euro mehr als Beschäftigte in Betrieben ohne 

 
1 D. Schröder, M. Lübker und T. Schulten, Tarifverträge und Tarifflucht in Mecklenburg-Vorpom-
mern, WSI Study Nr. 25, Düsseldorf 2021, https://www.wsi.de/fpdf/HBS-007955/p_wsi_stu-
dies_25_2021.pdf  
2 M. Lübker und T. Schulten, Tarifbindung in den Bundesländern, Analysen zur Tarifpolitik Nr. 96, 
Düsseldorf 2023, https://www.wsi.de/fpdf/HBS-008594/p_ta_analysen_tarifpolitik_96_2023.pdf  
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Tarifvertrag (Abbildung 2). Das Tarif-Gap liegt demnach bei mehr als 20 

Prozent. Auch wenn es sich hierbei um einen „unbereinigten“ Wert han-

delt, der noch um verschiedene Struktureffekte wie Betriebsgrößen und 

Branchenzugehörigkeit bereinigt werden muss, so bleibt am Ende doch 

ein signifikanter Verdienstunterschied, der allein auf die Existenz eines 

Tarifvertrages zurückgeführt werden kann. Hinzu kommt, dass verschie-

dene Sonderzahlungen, wie z.B. Weihnachts- und Urlaubgeld deutlich 

häufiger in tarifgebundene Unternehmen gezahlt werden, so dass bezo-

gen auf das Jahreseinkommen das Tarif-Gap noch einmal größer ausfällt. 

 

 

Abbildung 2: Lohnunterschiede zwischen tarifgebundenen und  
nicht tarifgebundenen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern 2021 

Mittleres Bruttomonatsentgelt von Vollzeitbeschäftigten in Euro 

 

 
 

Quelle: M. Lübker und T. Schulten, Tarifbindung in den Bundesländern,  
Analysen zur Tarifpolitik Nr. 96, Düsseldorf 2023,  
https://www.wsi.de/fpdf/HBS-008594/p_ta_analysen_tarifpolitik_96_2023.pdf 
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Neue Rechtslage in Europa erlaubt umfassende  
Tariftreueregelungen im Vergaberecht 

 

Bei dem Ausschreibungswettbewerb um öffentliche Aufträge spielen – 

insbesondere bei arbeitsintensiven Dienstleistungen – die Arbeitskosten 

eine wichtige Rolle. Da Unternehmen mit Tarifvertrag zumeist höhere 

Löhne zahlen, haben sie hierbei oft einen erheblichen Wettbewerbsnach-

teil. Tariftreuevorgaben haben demnach zuallererst die Funktion, diesen 

Wettbewerbsnachteil auszugleichen. Ohne einen solchen Ausgleich be-

steht die Gefahr, dass durch öffentliche Ausschreibungsverfahren indirekt 

sogar Anreize zur Tarifflucht geschaffen werden.  

 

Bis vor einigen Jahren waren die Möglichkeiten von verbindlichen Tarif-

treuevorgaben im Vergabegesetz jedoch vor allem aus europarechtlichen 

Gründen eher begrenzt. Nach dem Rüffert-Urteil des Europäischen Ge-

richtshofes (C-346/06) aus dem Jahr 2008 wurden alle Tariftreueregelun-

gen, die sich nicht auf sowieso schon allgemeinverbindlich erklärte Tarif-

verträge beziehen, als Verstoß gegen die europäische Entsenderichtline 

und die europäische Dienstleistungsfreiheit gewertet. Lediglich für den öf-

fentlichen Personennahverkehr gab es aufgrund seiner europarechtlichen 

Sonderstellung eine Ausnahmeregelung, die sich in den meisten Landes-

vergabegesetzen in entsprechenden Tariftreuevorgaben niederschlug. So 

sind auch in Mecklenburg-Vorpommern die nach dem aktuell gültigen 

Vergabegesetz Mecklenburg-Vorpommern (VgG M-V vom 7. Juli 2011 in 

der Fassung vom 12.07.2018) bestehenden Tariftreueregelungen mit 

Ausnahme des öffentlichen Personennahverkehr auf allgemeinverbindlich 

erklärte Tarifverträge beschränkt.3  

 

In der Begründung für den aktuellen Gesetzentwurf der Landesregierung 

von Mecklenburg-Vorpommern wird zurecht darauf hingewiesen, dass 

sich im Laufe der 2010er Jahre die Rechtslage in der Europäischen Union 

grundlegend verändert hat, so dass heute wieder umfassende Tariftreue-

vorgaben im Vergaberecht möglich sind.4 Hierfür spricht zum einen eine 

deutlich modifizierte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, 

wie sie vor allem in den Urteilen „Regio Post“ (C-115/14) und 

 
 

3 Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge in Mecklenburg-Vorpommern (Vergabegesetz 
Mecklenburg-Vorpommern - VgG M-V) vom 7. Juli 2011, https://www.landesrecht-
mv.de/bsmv/document/jlr-VgGMVV3P1  

4 Vgl. im Folgenden: Rüdiger Krause, Weiterentwicklung des Tariftreuerechts, Berlin 2019 sowie 
Daniel Klocke, Mindestlohn und Tariftreue im Landesvergaberecht der Freien Hansestadt Bremen, 
Rechtsgutachten im Auftrag der Arbeitnehmerkammer Bremen, Bremen Juli 2021. 

https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-VgGMVV3P1
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-VgGMVV3P1
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„Sähköalojen ammattiliitto“ (C-396/13) zum Ausdruck kommt.5 In diesen 

Urteilen wurden die Möglichkeiten für Lohnvorgaben im Vergaberecht wie-

der deutlich erweitert.  

 

Hinzu kommen die neuen europäischen Vergaberichtlinien, die 2014 ver-

abschiedet wurden und in denen soziale Vergabekriterien eine deutliche 

Aufwertung erfahren haben. Darüber hinaus hat auch die im Oktober 

2022 verabschiedete Richtlinie über „angemessene Mindestlöhne in der 

Europäischen Union“ die europarechtliche Legitimität von Tariftreuevorga-

ben noch einmal ausdrücklich bestätigt. 6 

 

Schließlich hat auch die neue europäische Entsenderichtlinie aus dem 

Jahr 2018, die Möglichkeiten für Tariftreuevorgaben grundlegend erweitert 

und damit das Rüffert-Urteil des Europäischen Gerichtshofes endgültig 

hinfällig werden lassen. Mit der europäischen Entsenderichtline wird nun-

mehr explizit erlaubt, neben allgemeinverbindlichen Tarifverträgen auch 

solche Tarifverträge auf Entsendebeschäftigte auszudehnen, die zwar 

nicht allgemeinverbindlich, jedoch „allgemein wirksam“ sind. Dabei kann 

gerade durch die Tariftreuevorgaben bei öffentlichen Aufträgen eine sol-

che allgemeine Wirksamkeit bestimmter Tarifverträge hergestellt werden.7 

  

 
Aktuelle Initiativen der Bundesländer  
für umfassende Tariftreueregelungen 

 

Die neuen europarechtlichen Möglichkeiten haben mittlerweile in vielen 

Bundesländern zur Verabschiedung neuer Vergabegesetze mit umfassen-

den Tariftreuevorgaben geführt, die darauf abzielen, öffentliche Aufträge 

nur noch an solche Unternehmen zu vergeben, die ihren Beschäftigten 

bei der Durchführung der Aufträge solche Löhne und Arbeitsbedingungen 

gewähren, wie sie in bestehenden Tarifverträgen festgelegt sind (Tabelle 

1). Insgesamt sechs Bundesländer (Berlin, Bremen, Hamburg, Saarland,  

Sachsen-Anhalt und Thüringen) haben in den letzten Jahren bereits ihre 

Vergabegesetze modernisiert und umfassende Tariftreueregelungen ein-

geführt. In weiteren acht Bundesländern (Baden-Württemberg, Branden-

burg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vor-

pommern, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein) existieren nur sehr 
 

5 Ghazaleh Nassibi, Florian Rödl, Thorsten Schulten, Perspektiven vergabespezifischer Mindest-
löhne nach dem RegioPost-Urteil des EuGH, in: Arbeit und Recht Vol. 64 (2016), No. 12, S. 493-
496 

6 Richtlinie (EU) 2022/2041 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 
über angemessene Mindestlöhne in der Europäischen Union, in: Amtsblatt der Europäischen Union 

L 275 vom 25.10.2022.,  

7 Florian Rödl, Rückkehr zur Tariftreue, Gutachten zur Vereinbarkeit einer landesgesetzlichen Ta-
riftreueregelung mit dem Unionsrecht nach Verabschiedung der Änderung der Entsenderichtlinie, 
Gutachten im Auftrag der SPD-Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpommern, Berlin 2020 
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eingeschränkte Regelungen zur Tariftreue, die sich neben dem öffentli-

chen Nahverkehr im Wesentlichen auf allgemeinverbindliche Tarifverträge 

beschränkt sind. Schließlich gibt es mit Bayern und Sachsen immer noch 

zwei Bundesländer, in denen überhaupt keine Tariftreueregelungen be-

stehen. 

 

 

Tabelle 1: Tariftreue- und Vergabegesetze in Deutschland 

 

 Aktuelle  

Rechtslage 

Geplante  

Gesetzesinitiativen 

Umfassende Tariftreuevor-

gaben für alle Branchen 

6 Bundesländer 

• Berlin, Bremen,  

• Hamburg, Saarland,  

• Sachsen-Anhalt 

• Thüringen 

• Brandenburg, Niedersachsen,  

• Mecklenburg-Vorpommern 

Tariftreue nur für allgemein-

verbindliche Tarifverträge 

und den Öffentlichen Nah-

verkehr 

8 Bundesländer 

• Baden-Württemberg  

• Brandenburg  

• Hessen, Niedersachsen  

• Nordrhein-Westfalen 

• Mecklenburg-Vorpommern  

• Rheinland-Pfalz 

• Schleswig-Holstein 

• Sachsen 

Keine Tariftreue 

2 Bundesländer 

• Bayern  

• Sachsen 
 

Quelle: WSI-Tarifarchiv (Stand: 01.07.2023)  

 

In absehbarere Zeit werden weitere Bundesländer dem Trend hin zu um-

fassenden Tariftreueregelungen folgen und ihre Vergabegesetze moder-

nisieren. Nach Mecklenburg-Vorpommern existieren entsprechende politi-

sche Absichtserklärungen derzeit aus Brandenburg und Niedersachen. 

Schließlich hat auch die Bundesregierung erklärt, entsprechend den Ver-

einbarungen im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition, im Herbst 2023 ein 

Bundestariftreuegesetz für die Vergaben des Bundes vorzulegen. 

 

Bei der konkreten Ausgestaltung der umfassenden Tariftreueregelungen 

in den neueren Landesvergabegesetzen lassen sich idealtypisch zwei 

Wege unterscheiden: Der erste Weg, der von Ländern wie Berlin, Thürin-

gen und Sachsen-Anhalt gegangen wurde, sieht vor, dass die Landesre-

gierungen ortsübliche oder repräsentative Tarifverträge vorgeben, die für 

die öffentliche Auftragsvergabe in den jeweiligen Branchen maßgeblich 

sind. Einen besonders transparenten Ansatz für diesen Weg hat das Land 

Berlin gewählt, das ein öffentlich zugängliches Online-Tariftreueregister 

mit den für die Vergabe relevanten Tarifinformationen der in Berlin 
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maßgeblichen Tarifverträge erarbeitet hat.8 Um die Tarifreuevorgaben in 

der Praxis handhabbar zu machen, nutz das Berlin dabei das europäische 

Klassifizierungssystem für öffentliche Aufträge CPV (Common Procure-

ment Vocabulary) und ordnet jedem CPV-Code einen bestimmten Tarif-

vertrag zu. Auf diese Weise ist für jede Vergabestelle nachweisbar, wel-

cher Tarifvertrag bei einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren zu-

grunde gelegt werden muss.9 

 

Ein zweiter Weg zur Umsetzung der Tariftreuevorgabe, der ursprünglich 

mit dem Saarländischen Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetz10 entwickelt 

und mittlerweile auch vom Land Bremen übernommen wurde, besteht da-

rin, für alle in der öffentlichen Auftragsvergabe relevanten Branchen, eige-

nen Rechtsverordnungen zu erlassen. Diese Rechtsverordnungen enthal-

ten wesentliche Kernbestandteile der jeweils in dem Bundesland maßgeb-

lichen Branchentarifverträge (Löhne, Arbeitszeiten, Sonderzahlungen und 

Zuschläge) und schreiben diese als zwingende Ausführungsbestimmun-

gen bei der Umsetzung öffentlicher Aufträge vor. Das Saarland hat bis-

lang für sieben Branchen solche Rechtsverordnungen vorgelegt (Einzel-

handel, Elektrohandwerk, Gebäudereinigerhandwerk, Metallhandwerk, 

Schreinerhandwerk, Sanitär- und Heizungshandwerk und Wach- und Si-

cherheitsgewerbe)11. Insgesamt sollen bis zu 30 branchenbezogene 

Rechtverordnungen erlassen werden. 

 

Die Erfahrungen in der Praxis zweigen bislang deutlich, dass bei beiden 

Wegen eine effiziente und wirksame Umsetzung der Tariftreueregelungen 

nur dann möglich ist, wenn die für Arbeit zuständigen Landesministerien 

und die von diesen verwalteten Tarifregister die Informationen über die im 

Land maßgeblichen Tarifverträge so aufbereiten, dass sie für die einzel-

nen Vergabestellen anwendbar sind. Darüber hinaus ist es von zentraler 

Bedeutung, dass die für Arbeit zuständigen Ministerien eine Informations- 

und Anlaufstelle schafft, bei der sich die Vergabestellen in Zweifelsfällen 

über den in einzelnen öffentlichen Auftragsverfahren anzuwendenden Ta-

rifvertrag informieren können. 

 

 

 
8 Das Berliner Tariftreue-Online-Register findet sich unter: https://www.berlin.de/sen/arbeit/be-

schaeftigung/tarifregister/oeffentliche-auftragsvergabe/wirtschaftsbereiche/ 
9 Ein Liste der CPV-Codes und die ihnen zugeordneten Tarifverträge im Land Berlin kann unter fol-
gender Adresse eingesehen werden: https://www.berlin.de/sen/arbeit/_assets/beschaeftigung/ta-
rifregister/oeffentliche-auftragsvergabe/221202_senias_cpv-code_zuordnung_tarifvertrage_web-
seite_veroffentlichung_v3.pdf?ts=1677490437  
10 Gesetz über die Sicherung von Sozialstandards, Tariftreue und fairen Löhnen bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge im Saarland (Saarländisches Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetz - STFLG -) 
vom 8.12.2021, https://www.saarland.de/masfg/DE/portale/arbeit/tarifregister/tariftreuegesetz/ta-
riftreuegesetz.html  
11 Die Saarländischen Rechtsverordnungen können unter folgender Adresse eingesehen werden: 
https://www.saarland.de/masfg/DE/portale/arbeit/tarifregister/tariftreuegesetz/tariftreuegesetz.html  

https://www.berlin.de/sen/arbeit/beschaeftigung/tarifregister/oeffentliche-auftragsvergabe/wirtschaftsbereiche/
https://www.berlin.de/sen/arbeit/beschaeftigung/tarifregister/oeffentliche-auftragsvergabe/wirtschaftsbereiche/
https://www.berlin.de/sen/arbeit/_assets/beschaeftigung/tarifregister/oeffentliche-auftragsvergabe/221202_senias_cpv-code_zuordnung_tarifvertrage_webseite_veroffentlichung_v3.pdf?ts=1677490437
https://www.berlin.de/sen/arbeit/_assets/beschaeftigung/tarifregister/oeffentliche-auftragsvergabe/221202_senias_cpv-code_zuordnung_tarifvertrage_webseite_veroffentlichung_v3.pdf?ts=1677490437
https://www.berlin.de/sen/arbeit/_assets/beschaeftigung/tarifregister/oeffentliche-auftragsvergabe/221202_senias_cpv-code_zuordnung_tarifvertrage_webseite_veroffentlichung_v3.pdf?ts=1677490437
https://www.saarland.de/masfg/DE/portale/arbeit/tarifregister/tariftreuegesetz/tariftreuegesetz.html
https://www.saarland.de/masfg/DE/portale/arbeit/tarifregister/tariftreuegesetz/tariftreuegesetz.html
https://www.saarland.de/masfg/DE/portale/arbeit/tarifregister/tariftreuegesetz/tariftreuegesetz.html
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Die Umsetzung der Tariftreueregelungen  
in Mecklenburg-Vorpommern 

 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern 

(§5) übernimmt bei Umsetzung der Tariftreueregelungen Element von bei-

den bislang in anderen Bundesländer beschrittenen Wegen: Zum einen 

sollen sogenannten „repräsentative Tarifverträge“ festgelegt werden, die 

bei der Durchführung öffentlicher Aufträge angewendet werden müssen.  

Zum anderen sollen dort, wo es keine „repräsentativen“ Tarifverträge gibt, 

Rechtsverordnungen erlassen werden, die maßgebliche Kernarbeitsbe-

dingungen aus jeweils geltenden Branchentarifverträgen enthalten.  

 

In der Praxis könnte bei der Umsetzung der Tariftreuevorgaben das Prob-

lem bestehen, dass beide Verfahren nicht wirklich trennscharf sind. So 

orientiert sich die Idee der repräsentativen Tarifverträge zwar - wie in der 

Begründing des Gesetzentwurfes ausgeführt wird - an der Vorstellung ei-

ner „absoluten Repräsentativität“, wonach der Tarifvertrag mindestens für 

ein Drittel der unter seinen Geltungsbereich fallenden Arbeitsverhältnisse 

prägend sein soll. Allerdings wird in der Begründung zu dem Gesetzent-

wurf ebenfalls darauf hingewiesen, dass eine Tarifbindung von einem Drit-

tel keine gesetzlich fixierte oder in der Rechtsprechung etablierte Anforde-

rung an die Repräsentativität eines Tarifvertrages ist, so dass dem zu-

ständigen Ministerium hier ein gewisser Entscheidungsspielraum einge-

räumt wird. 

 

Nach der derzeit vorherrschenden Rechtsauffassung ist es keineswegs 

notwendig, dass der für die Tariftreueregung maßgebliche Tarifvertrag ein 

bestimmtes Quorum im Sinne einer Mindesttarifbindungsquote erfüllt. 

Vielmehr wird die in der Europäischen Entsenderichtlinie geforderte „all-

gemeine Wirksamkeit“ des Tarifvertrages durch die Tariftreue selbst her-

gestellt. 12 Die Repräsentativität des Tarifvertrages ist im Sinne einer „rela-

tiven Repräsentativität“ nur dort relevant, wo es konkurrierende Tarifver-

träge gibt. Vor diesem Hintergrund ist ein zweigeteiltes Verfahren zur Be-

stimmung von Tariftreuevorgaben, wie es der Gesetzentwurf der Landes-

regierung von Mecklenburg-Vorpommern vorsieht, eigentlich unnötig. 

 

 

 

 

 

 

 
12 Florian Rödl, Rückkehr zur Tariftreue, Gutachten zur Vereinbarkeit einer landesgesetzlichen Ta-
riftreueregelung mit dem Unionsrecht nach Verabschiedung der Änderung der Entsenderichtlinie, 
Gutachten im Auftrag der SPD-Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpommern, Berlin 2020 
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Die effektive Umsetzung und Akzeptanz von Tariftreuevorgaben hängen 

vielmehr vor allem davon ab, ob die Landesregierung in der Praxis in der 

Lage ist, ein transparentes Regelungssystem zu entwickeln, wonach für 

jedes öffentliche Vergabeverfahren ein maßgeblicher Tarifvertrag zuge-

ordnet werden kann. Hierzu gehört auch die Einrichtung einer zentralen 

Service- und Informationsstelle beim für Arbeit zuständigen Ministerium, 

bei der sich Unternehmen und Vergabestellen unbürokratisch über die je-

weils anzuwendenden Tarifverträge und/oder Rechtsverordnungen und 

damit verbundenen tarifvertraglichen Bestimmungen informieren können.  

 

Die Wirksamkeit der Tarifreuevorgaben ist schließlich auch vom Geltungs-

bereich des Gesetzes anhängig. Hier sieht der Gesetzentwurf mit 10.000 

Euro pro Auftrag bei den Liefer- und Dienstleitungen und 50.000 Euro bei 

den Bauleistungen eine akzeptable Bagatellgrenze vor. Für bestimmte 

Dienstleistungen wie z.B. in der Gastronomie, in der vorwiegend niedri-

gere Aufträge vergeben werden, wäre es hingegen sinnvoll, die Bagatell-

grenze noch weiter auf z.B. 3.000 Euro abzusenken, da ansonsten in die-

sen Sektoren viele öffentliche Aufträge nicht erfasst werden. 

 

Mit der Ausnahmeregelung für neu gegründete Unternehmen wird hinge-

gen ein mögliches Schlupfloch zur Umgehung von Tariftreuevorgaben ge-

schaffen. Auch im Sinne der Wettbewerbsgleichheit und Nichtdiskriminie-

rung sollte von einer solchen Regelung Abstand genommen werden. 

 

 

Vergaberechtliche Mindestlöhne 

 

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern möchte auch zukünf-

tig an der Regelung eines eigenständigen vergaberechtlichen Mindest-

lohns festhalten (§ 8). Sie schafft sich damit die Möglichkeit, im Rahmen 

der öffentlichen Auftragsvergabe eine Lohnuntergrenze festzulegen, die 

überall da wirksam wird, wo entweder keine Tarifverträge existieren oder 

letztere nur ein sehr niedriges Lohnniveau festlegen.  

 

Aktuell verfügen sechs Bundesländer (Berlin, Brandenburg, Bremen, 

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen) über einen 

eigenen vergaberechtlichen Mindestlohn (Abbildung 3).13 In drei Bundes-

ländern liegt dieser mit 13,40 Euro (Sachsen-Anhalt) bzw. 13,00 Euro 

(Berlin und Brandenburg) deutlich oberhalb des allgemeinen gesetzlichen 

Mindestlohns von derzeit 12,00 Euro pro Stunde. In Bremen (12,29 Euro) 

und Thüringen (12,07 Euro) liegen die Vergabemindestlöhne hingegen re-

lativ nah am bisherigen gesetzlichen Mindestlohn. In Mecklenburg-

 
13 Darüber hinaus existieren mit Baden-Württemberg, Hamburg und Sachsen drei weitere Bundes-
länder, in denen die aktuellen Landesregierungen die Einführung eines vergaberechtlichen Min-
destlohns in ihren Koalitionsverträgen angekündigt haben. 
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Vorpommern ist der derzeit aktuelle vergaberechtliche Mindestlohn von 

10,69 Euro durch die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12,00 

Euro im Oktober 2022 eingeholt wurden und deshalb aktuell nicht wirk-

sam. 

 

Abbildung 3: Vergaberechtliche Mindestlöhne in Deutschland  

in Euro, pro Stunde 

 

Quelle: WSI-Tarifarchiv (Stand: 01.07.2023) 

 

Vergaberechtliche Mindestlöhne sind dann sinnvoll, wenn sie sich auf ei-

nem Niveau befinden, das deutlich oberhalb des allgemeinen gesetzli-

chen Mindestlohns liegt. So wird z.B. in einem aktuellen Gutachten zur 

Evaluation des Thüringer Vergabegesetze ein „Abstandsgebot“ zwischen 

vergaberechtlichen und allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn empfohlen, 

das bei 1,50 Euro liegen sollte.14 Dementsprechend wird in einem aktuel-

len Antrag der CDU-Landtagsfraktion zur Änderung des Thüringer Verga-

begesetzes eine Erhöhung des vergaberechtlichen Mindestlohns in Thü-

ringen auf 13,50 Euro pro Stunde gefordert.15 

 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern 

sieht vor, den vergaberechtlichen Mindestlohn auf dem aktuellen Niveau 

 
14 Freistaat Thüringen, Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Gutach-
ten zur Evaluierung des Thüringer Gesetzes zur Vergabe öffentlicher Aufträge (ThürVgG) vom 30. 
Juli 2019 zu zentralen Punkten, Erfurt 2023. 
15 Thüringer Landtag, Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Gesetz zur Änderung des Thüringer 
Vergabegesetzes - Bürokratieabbau und Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht, 
Drucksache 7/7451 vom 08.03.2023. 
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des gesetzlichen Mindestlohns von 12,00 Euro festzulegen und anschlie-

ßend entsprechend der prozentualen Veränderungsrate im Index der tarif-

lichen Monatsverdienste des Statistischen Bundesamtes jährlich anzupas-

sen. Diese Regelung ist jedoch nicht geeignet, das nötige Abstandsgebot 

zwischen vergaberechtlichen und allgemein gesetzlichen Mindestlohn ein-

zuhalten. Sie läuft sogar Gefahr, dass der vergaberechtliche Mindestlohn 

dem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn hinterherläuft und damit fak-

tisch unwirksam wird. 

 

Um ein entsprechendes Abstandsgebot sicherzustellen, sollte der verga-

berechtliche Mindestlohn auf ein Niveau von 13,50 Euro angehoben wer-

den. Darüber hinaus sollte die regelmäßige Dynamisierung des vergabe-

rechtlichen Mindestlohns deutlich flexibler gestalteten werden. Bei dem 

allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn ist die Entwicklung der Tariflöhne 

nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) ein sehr wichtiges, aber keines-

wegs das einzige Kriterium bei der regelmäßigen Erhöhung. Die Mindest-

lohnkommission soll vielmehr ihre Empfehlung „im Rahmen einer Ge-

samtabwägung“ (MiLoG §9,1) treffen, bei der sowohl soziale, wettbe-

werbs- und beschäftigungspolitische Erwägungen mit einbezogen werden 

sollen. Hinzu kommt die im Oktober 2022 verabschiedet Europäische Min-

destlohnrichtlinie, die den Kriterienkatalog für „angemessene Mindest-

löhne“ noch einmal deutlich präzisiert.16 Demnach sollen die Kaufkraft und 

der Lebensstandard der Mindestlohnempfänger*innen gesichert und ein 

angemessenes Mindestlohnniveau festgelegt werden, das mindestens bei 

60 Prozent des nationalen Medianlohns liegt.17 

 

Schließlich liefert der Gesetzentwurf der Landesregierung von Mecklen-

burg-Vorpommern keine Begründung, warum neben dem allgemeinen ge-

setzlichen auch noch ein vergaberechtlicher Mindestlohn existieren soll. In 

den Vergabegesetzen anderer Bundesländer wie z.B. Berlin, Bremen 

oder Sachsen-Anhalt wird hierbei vor allem darauf verwiesen, dass verga-

berechtliche Mindestlöhne auch die Funktion haben sollen, eine Ausglie-

derung öffentlicher Eigenleistungen an private Unternehmen, die lediglich 

aufgrund niedrigerer Lohnkosten erfolgen, zu begrenzen. Dies soll 

dadurch gewährleistete werden, dass sich der vergaberechtliche 

 
16 Richtlinie (EU) 2022/2041 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 
über angemessene Mindestlöhne in der Europäischen Union, in: Amtsblatt der Europäischen Union 
L 275 vom 25.10.2022. 

17 Für Deutschland wäre demnach ein allgemeiner Mindestlohn von mindestens 13,50 Euro not-
wendig. Vgl.: A. Herzog-Stein, M. Lübker, T. Pusch, T. Schulten und A. Watt, Europäische Mindest-
lohnrichtlinie schafft neue Spielräume für eine Weiterentwicklung des deutschen Mindestlohngeset-
zes, Gemeinsame Stellungnahme von IMK und WSI anlässlich der schriftlichen Anhörung der Min-
destlohnkommission 2023, WSI Policy Brief Nr. 3/2023, Düsseldorf, https://www.wsi.de/fpdf/HBS-
008578/p_wsi_pb_75_2023.pdf  

 

https://www.wsi.de/fpdf/HBS-008578/p_wsi_pb_75_2023.pdf
https://www.wsi.de/fpdf/HBS-008578/p_wsi_pb_75_2023.pdf
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Mindestlohn an der untersten Tariflohngruppe des öffentlichen Dienstes 

orientiert.  So wird z.B. im Tariftreue- und Vergabegesetz Sachsen-Anhalt 

(TVergG LSA) festgelegt, dass sich der Vergabemindestlohn „anhand der 

Entgeltgruppe 1 Erfahrungsstufe 2 (inklusive Jahressonderzahlungen im 

Tarifgebiet Ost) des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes der Länder 

durch die Anzahl der Arbeitstage im jeweiligen Jahr (berechnet).“18 Aktuell 

führt dies zu einem vergaberechtlichen Mindestlohn von 13,48 Euro pro 

Stunde.19 

 

 

 
18 Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt zur Sicherung von Tariftreue, Sozialstandards und Wettbe-
werb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Sachsen-Anhalt - 
TVergG LSA) vom 7. Dezember 2022, https://evergabe.sachsen-anhalt.de/geltende-regelungen/ta-
riftreue-und-vergabegesetz-sachsen-anhalt  
 
19 Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt Sachsen Anhalt, Ermittlung des 
vergabespezifischen Mindestlohnes, § 11 Abs. 3 TVergG LSA, Stand 06.04.2023, 
https://evergabe.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/eVergabe/Up-
loads/Handlungsanleitung_Ermittlung_vergabespez._Mindestlohn.pdf  

https://evergabe.sachsen-anhalt.de/geltende-regelungen/tariftreue-und-vergabegesetz-sachsen-anhalt
https://evergabe.sachsen-anhalt.de/geltende-regelungen/tariftreue-und-vergabegesetz-sachsen-anhalt
https://evergabe.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/eVergabe/Uploads/Handlungsanleitung_Ermittlung_vergabespez._Mindestlohn.pdf
https://evergabe.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/eVergabe/Uploads/Handlungsanleitung_Ermittlung_vergabespez._Mindestlohn.pdf

